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Fälle, in denen beide Fassungen neben einander überliefert sind
(Mostelllu'ia, Poenulus, St,icbus, PEeudulus) p. 249-257; 
§ 2. Fälle, in denen die eine Fassung mitten in die llndere hinein
geschoben ist (Mercator, Captivi, Bacchides, Poenulus) p. 257
261 ; - § 3. FäHe, in denen beide Fassungen duroh andere
Partien getrennt sind (Mercator, Stichus, Poenulus) p. 261-266,
Kap.IlI. Herkunft der Dittogr·aphien und Eindringen
derselben in den uns jetzt vorliegenden Text p. 267
276: - § 1. Alter und Veranlassung der Umdichtungen; jüngere
Fassungen zum Theil als Kürzungen erwiesen; Eindringen derselben
in die Handsohriften in kritisoher Sichtung der Plautus-
Uebllrlieferung p. 267-270; § 2. Bestätigung let3terer Ansicht
durch den Hinweis auf die Ueberlieferung des Stichusund derPlau
tus-Ueberlieferung im Allgemeinen p. 270-276 - Kap. IV.
Folgerungen für einige Stücke, in denen keine Dittogra
phien überliefert sind p. 276-315; - § 1. Allgemeines p. 276
278; - § 2. Kürzung im CurcuHo p. 278-283; § 3.
Kürzung im Epidicus p. 283-288; § 4. Kürzung im Tru
culentus p. 288-297; § 5. Kürzung im Persap. 297
302; 6. Kürzung im Stichus p. 302-310; § 7. Spuren
von Ueberarbeitung in der Aulularia p. 310-310. - - V.
Ex cu r se: 1. Zur Frage von der Coutamiuation (Bacehides, Tru-
culentus) p. 315-322; 2. Zum Epidicus p.322-325.'

Zu Propertius.

Prop. I 11 ff. heisst es:
Haee tibi vulgares istos compescet amores,

Nec noua quaerendo semper amicus eris.
Hase ego non rumore malo, non augure doetus:

. Vidi ego:' me quaeso teste negare potes?
An C rumore malo' nahm Haupt (opusc. II 103) Anstoss.

Indessen dass GaUus, der früher so unstäte Mädchenjäger, jetzt in
den Fesseln wahrer Liebe schmachte, konnte immerhin als Stadt
klatsch, als ein von Feinden ausgesouncues und VOll jenen schmäh
lich verlassenen, früheren Geliebten des Gallus mit höhnischer
Schadenfreude aufgenommenes übles und verleumderisches Gerücllt
bezeichnet werden; dem stellt Properz die Thatsache gegenüber,
dass er aus Autopsie davon wisse. Gegen die Vermuthung von
Haupt C Haec ego nou rumore aio' bemElrkt auch L. Müller mit
gutem Rechte, dass die Form (aio' dergewäblteren Poesie fremd
ist. Aber trotzdem steckt in V. 13 ein Fehler. Unwillkürlich
fühlt man, dass (ego', so wirkungsvoll es in dem C Vidi ego) von
V. 14 steht, doch in V. 13 etwas überflüssig ist. Hier kommen
uns 'die Handschriften selbst zu Hülfe. Der NElapolitanull bietet
< ego' erst von zweiter Hand; und e~enso ist es über dei' Zeile
von zweiter Hand hinzugefiigt in einer von mir aufgefundenen,
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trefflichen Properz-Handscbrift, die, einst Coluccio Salutato ange
höl1e (vergl. <Tibull. Blätter' 8.60); Näheres über diese Hdscbft
werde icb an anderer Stelle bringen. Durcll das Zeugniss dieser
heiden, von einander durchaus unabhäpgigen codices kanu es keinem
Zweifel unterliegen, dass im Archetypus dieser Pr d. hier
eine Lücke war und dass< ego' in den andereu V. 14
interpolirt worden ist. Somit ist es erlaubt, ein anderes passen
deres Wort einzuschieben. Ich denke, zwischen (Haee' und (non>
ging ein C cano > verloren:

Hooc c an 0 non rumore malo, ,non allgure doetus.
(cano"gebt auf die in V. 11 f. prophezeite Knechtschaft des Gallus;
um dieselbe aber zu prophezeien, sagt Properz, habe er keiner Beleh
rung durch den Stadtklatsch oder höherer Inspinttion bedurft; mit
eigenen Augen habe er jenen als Sklaven seiner Leidenschaft
gesehen.

Jena. E. Baehrens.

Zu Cicero.
De Legg. 1I, 37 lautet bei Vahlen: publicus autem sacerdos

inprudentiam consilio expiatam metu liberet, audaciam inet in
mitendas reliflionibus foedas damnet atque impiam iudicet.

D~e handschriftliche Ueberlieferung ist hier die folgende:
A hat lI.udll.tiaminet inmitendas religionibus foed as
B hat audaciamin& inmittendis religionibu8 foedas

Die schlechten Handschriften haben audaciam in admittendis l'eH
'gionibus foedil:l, Dies ist aber offenbar ein Versuch der Heilung
und darf nicht zum Ausgangspunkt der Textgestaltung genommen
werden.

Die Hauptschwierigkeit liegt in audaciam inet. Vahlen schlägt.
in der Anmerkung VOr: C audaoiam ruentem in licentiasreligionibus
foedas' und fügt nur bei, dass < ruentem> ihm selbst von der Ullbel'
lieferung inet zu weit abliege. Aher auch dte Aenderung. in (li~

ccmtias) ist kühn und genau genommen nicht gerechtfertigt.
Leichter ist es offenbar, Ausfall eines Wortes im Ablativ

lIach dem erst,m in, etwa von ( sacris> oder von C caerimoniis>
und Ausfall eines in vor dem zweiten in anzunehmen; daher schlage
ich vor, etwa so zu lesen:

audaciam in sam'is et i9Z inmittendis religiQnibus foedis.
E b d s. IU, 33 lautet handschriftlich: proximum autem est

dein sujfragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera.
in mit Vahlen zU streichen, liegt kein Grnnd vor; denn man

sieht nicht. ein, wie das in in den Text gekommen sein soll. Daher
schlage ich vor zu schreiben: proximum autem est dein de auf-
fragiis etc. E. Heydenreich.

Zn Frontu.
Da sich seit einiger Zeit die philologische .Kritik mit einer

gewissen Vorliebe der Verbessernn/( der Schriften des Frontozuge-




